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Römische Erlässe

Kongregation ur  . den Gottesdienst Rıtus besonders herausstellt Dieser
soll nämlich nıicht blof „als eıne Artun die Sakramentenordnung:

nstruktion Liturgiam Aauthentiıiıcam historisches Monument“ bewahrt WEel-

über den eDrauc. der Volkssprache den, sondern versteht sich „als eine
ın den Liturgischen Buchern Manıiltestation der theologischen Wirk-
E  S Mäarz 2001 1C  el VO:  5 ekklesialer Gemeinschaft

und iınheit“ Die Übersetzungsarbeit
ist el Teil des Inkulturationsprozes-Es zählt den Anliegen VO:  5 aps

Johannes Paul 1L., den VO I1 Vati- 5C5S, soll aber nicht ZUT Ausbildung
kanischen ONZ1 inıtnerten Erneue- Ritusfamilien führen. 1eimenr
ruNngsSproZcSS der Liturgie evalu- tellen die anerkannten, pastora der
jeren, omplettieren und konsoli- re notwendigen Adaptierungen
dieren. Nachdem die Kongregation für selbst eın FElement des Römischen Rıtus
den Gottesdienst und die Sakra- dar, S1e auf harmonische

Weilse dessen TIradition eingefügtmentenordnung sich bereits der
werden mussen. Aus diesem TUnN!vlerten truktion ZUr Liturgiekonsti-

tution mıt Fragen der Inkulturation werden der Instruktion prinzipielle
Bestimmungen und Krıterien arıbeschäftigte (Varietates legitimae VO

Jänner erlie{ dieses 1Kas- führt, anhand derer auch die bisheri-
terı.m eiNne weiıtere Instruktion sCH TDelten Z überprüfen Sind Eine
als Ausführungsnorm Sacrosanctum detaillierte „UÜbersetzungs-Richtlinie“
concılıium Nr. ber den eDrauc (ratio translationis) soll zudem VO  - der
der Vo.  sprache der Liturgie be- Sakramentenkongregation ach Kon-
ziehungsweise den liturgischen Bü- sultation der betroffenen 1SCNOITeEe für

die jeweiligen prachen erarbeitetchern, die alle diesbezüglich vorange-
werden.Bestimmungen rsetzt.

der Audienz des Kardinal-Staatssek- Im ersten Abschnunitt (10—18) wird daran
retärs VO März 2001 approbierte erinnert, ass die volkssprachlichen
der aps Liturg1am Aautfinenticam als Übersetzungen der liturgischen Texte
fünfte SIrukton ZUT Liturgiekonstitu- nicht eiıner Fragmentierung gesell-
tiıon und setzte als Datum ihrer Rechts- schaftlicher Gemeinschaften OrSCHu
kraft den pri 2001 fest eisten sollen, weshalb ZU einen die

der Einleitung (1—9) wird urz auf Liturgie-Sprachen die nıcht immer
die liturgische Erneuerung se1it dem muıt der der asStora verwende-
etzten ONZL1 verwlesen, wobei Man ten mgangssprache übereinstimmen
die Bedeutung einer korrekten Über- mMuUusSsen VO.:  5 der Bischofskonferenz
setzung der liturgischen Bücher die festzulegen SiNnd und ZUMmn anderen
jeweilige Volkssprache für die Identi- 1alekte dafür aum rage kommen.
tat und die e1 des Römischen Das edeute allerdings nicht, ass
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Kongregation für den Gottesdienst 
und die Sakramenten ordnung: 
Instruktion Liturgiam authenticam 
über den Gebrauch der Volkssprache 
in den Liturgischen Büchern 
vom 28. März 2001 

Es zählt zu den Anliegen von Papst 
Johannes Paul 11., den vom 11. Vati­
kanischen Konzil initiierten Erneue­
rungsprozess der Liturgie zu evalu­
ieren, komplettieren und konsoli­
dieren. Nachdem die Kongregation für 
den Gottesdienst und die Sakra­
mentenordnung sich bereits in der 
vierten Instruktion zur Liturgiekonsti­
tution mit Fragen der Inkulturation 
beschäftigte (Varietates legitimae vom 
25. Jänner 1994), erließ dieses Dikas­
terium nun eine weitere Instruktion 
als Ausführungsnorm zu Sacrosanctum 
concilium Nr. 36 über den Gebrauch 
der Volkssprache in der Liturgie be­
ziehungsweise den liturgischen Bü­
chern, die alle diesbezüglich vorange­
gangenen Bestimmungen ersetzt. In 
der Audienz des Kardinal-Staatssek­
retärs vom 20. März 2001 approbierte 
der Papst Liturgiam authenticam als 
fünfte Instruktion zur Liturgiekonstitu­
tion und setzte als Datum ihrer Rechts­
kraft den 25. April 2001 fest. 
In der Einleitung (1-9) wird kurz auf 
die liturgische Erneuerung seit dem 
letzten Konzil verwiesen, wobei man 
die Bedeutung einer korrekten Über­
setzung der liturgischen Bücher in die 
jeweilige Volkssprache für die Identi­
tät und die Einheit des Römischen 

Ritus besonders herausstellt. Dieser 
soll nämlich nicht bloß "als eine Art 
historisches Monument" bewahrt wer­
den, sondern versteht sich "als eine 
Manifestation der theologischen Wirk­
lichkeit von ekklesialer Gemeinschaft 
und Einheit". Die Übersetzungsarbeit 
ist dabei Teil des Inkulturationsprozes­
ses, soll aber nicht zur Ausbildung 
neuer Ritusfamilien führen. Vielmehr 
stellen die anerkannten, pastoral oder 
kulturell notwendigen Adaptierungen 
selbst ein Element des Römischen Ritus 
dar, weswegen sie auf harmonische 
Weise in dessen Tradition eingefügt 
werden müssen. Aus diesem Grund 
werden in der Instruktion prinzipielle 
Bestimmungen und Kriterien ange­
führt, anhand derer auch die bisheri­
gen Arbeiten zu überprüfen sind. Eine 
detaillierte "Übersetzungs-Richtlinie" 
(ratio translationis) soll zudem von der 
Sakramentenkongregation nach Kon­
sultation der betroffenen Bischöfe für 
die jeweiligen Sprachen erarbeitet 
werden. 
Im ersten Abschnitt (10-18) wird daran 
erinnert, dass die volkssprachlichen 
Übersetzungen der liturgischen Texte 
nicht einer Fragmentierung gesell­
schaftlicher Gemeinschaften Vorschub 
leisten sollen, weshalb zum einen die 
Liturgie-Sprachen - die nicht immer 
mit der in der Pastoral verwende­
ten Umgangssprache übereinstimmen 
müssen - von der Bischofskonferenz 
festzulegen sind und zum anderen 
Dialekte dafür kaum in Frage kommen. 
Das bedeutet allerdings nicht, dass 
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diese Sprachformen gänzlıch aus der VoNn der feministischen Theologie the-
iturgle verbannt Sind vielmehr kön- matısıerte Problem „inklusiver ede
LieN S16 gelegentlich Gesängen, wobe!l en Versuchen e1in! Absage
Fürbitten der Predigten verwendet erteilt wird anthropologische Sam-
werden Die Entscheidungen der Bi- melbegriffe UrcC geschlechtsspezifi-
schofskonferenz enötigen en WEeI- sche Vokabeln ersetize (zum Be1-
drittelmehrheit und die VeCOZNILIO der spie. „Mann und Tau anstelle Von

Sakramentenkongregation auf TUnN«! „Mensch“”) der die trinitarischen DPer-
@211165 exakten erıichts IDIie Übertra- sonbezeichnungen verändern der
8UNS sogenannte Kunstsprachen UrC eiın! abstrakte erminologie
(zum eispie Esperanto) und die ersetizen In den Übersetzungen sollen
Erlaubnis für deren eDrauc bleibt aber auch alle zeitgebundenen Aus-
dem Apostolischen Stuhl otrikt eTr- drücke vermieden werden, die aus
vıier der Werbewirtschaft politischen der

ideologischen Programmen, flüchtigen
Modetrends der blo(fs regionalen Be-Der zwelıte Abschnitt (19 69) wıiıdmet
sonderheiten herrührensich ausführlich den generellen Prinziı-

DIET für alle Übersetzungen den
spezifischen Rıic.  1Inıen für die Übertra- Für die erwendung der Heiligen
SUNg biblischer Jlexte (basierend auf Schrift den liturgischen Büchern soll
der Neo-Vulgata), anderer liturgischer 'gweils 1Ur z approbierte
Texte ezügli Vokabular yntax, Übersetzung bestehen, sofern nicht
Gtil un: literarischen attungen und spezifische TUnN! en Abweichung
spezieller Ritusformen (Hochgebet verlangen (etwa für den Chorgesang
Glaubensbekenntnis Vorbemerkungen Ausdrücke VO  — besonderer theologi-
beziehungsweise rubrizistische Anwe!l- scher Signifikanz en sich möglichst
sungen) Igemein wird csehr der autorisierten ertragung des
es Maf{s sprachgetreuer ähe Katechismus der Katholischen IC
ZUu zugrunde ijegenden lateinischen Selbst We die sprach-
lext editi0 FyPICA) gefordert ohne Aus- 1C 1e mancher Formulierungen
Jassungen un: Einfügungen ohne DPa- Nnıc immer völlig kongruent übertra-
raphrasierungen und Glossen edig- SCH werden kann hat jede Überset-
ıch mıiıt diskreter passung den ZUNg doch den Reichtum beschrei-
jeweiligen Sprachgebrauch Es wird benden Worten VOT em der
€e1 aber gute Verständlichkei eben- lebendigen eziehung des etenden

erwartet wWI1e die ahrung der Menschen oOtt wiederzugeben,
ürde, CNO:  el und der ehramt- sich aber andererseits blolßer Emotio-
liıchen Präzision dieser Texte TYTKlaren- nalität der psychologisierender Ten-
de Interpretationen ollten deshalb denzen enthalten Beachtung hat
der Homiilie und Katechese ZUT Litur- auch der Umstand finden ass die

VOrpDeNnNalten bleiben eutlc lexte für die turgische Zelebration
machen ass den Formulierun- gedacht sind weshalb S1e€ auch Jene

Stilmittel verwenden IMNUsseN, die S16gCn keinerlel Diskriminierung
irgend jemand enthalten SC1I der gar VO  - der Alltagssprache der eiNnen. Tel-
die Ablehnung der gleichen ur 1ienNn Lesetext abheben (vor em bei
er Menschen Eigens angesprochen Hymnen der erbindung mıit rıtu-
wird das Zeıt besonders en Handlungen)
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diese Sprachformen gänzlich aus der 
Liturgie verbannt sind, vielmehr kön­
nen sie gelegentlich in Gesängen, 
Fürbitten oder Predigten verwendet 
werden. Die Entscheidungen der Bi­
schofskonferenz benötigen eine Zwei­
drittelmehrheit und die recognitio der 
Sakramentenkongregation auf Grund 
eines exakten Berichts. Die Übertra­
gung in sogenannte Kunstsprachen 
(zum Beispiel Esperanto) und die 
Erlaubnis für deren Gebrauch bleibt 
dem Apostolischen Stuhl strikt reser­
viert. 

Der zweite Abschnitt (19-69) widmet 
sich ausführlich den generellen Prinzi­
pien für alle Übersetzungen sowie den 
spezifischen Richtlinien für die Übertra­
gung biblischer Texte (basierend auf 
der Neo-Vulgata), anderer liturgischer 
Texte (bezüglich Vokabular, Syntax, 
Stil und literarischen Gattungen) und 
spezieller Ritusformen (Hochgebet, 
Glaubensbekenntnis, Vorbemerkungen 
beziehungsweise rubrizistische Anwei­
sungen). Allgemein wird ein sehr 
hohes Maß an sprachgetreuer Nähe 
zum zugrunde liegenden lateinischen 
Text (editio typica) gefordert ohne Aus­
lassungen und Einfügungen, ohne Pa­
raphrasierungen und Glossen, ledig­
lich mit diskreter Anpassung an den 
jeweiligen Sprachgebrauch. Es wird 
dabei aber gute Verständlichkeit eben­
so erwartet wie die Wahrung der 
Würde, Schönheit und der lehramt­
lichen Präzision dieser Texte. Erklären­
de Interpretationen sollten deshalb 
der Homilie und Katechese zur Litur­
gie vorbehalten bleiben, um deutlich 
zu machen, dass in den Formulierun­
gen keinerlei Diskriminierung gegen 
irgend jemand enthalten sei oder gar 
die Ablehnung der gleichen Würde 
aller Menschen. Eigens angesprochen 
wird das in jüngerer Zeit besonders 
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von der feministischen Theologie the­
matisierte Problem "inkIusiver Rede", 
wobei allen Versuchen eine Absage 
erteilt wird, anthropologische Sam­
melbegriffe durch geschlechtsspezifi­
sche Vokabeln zu ersetzen (zum Bei­
spiel "Mann und Frau" anstelle von 
"Mensch") oder die trinitarischen Per­
sonbezeichnungen zu verändern oder 
durch eine abstrakte Terminologie zu 
ersetzen. In den Übersetzungen sollen 
aber auch alle zeitgebundenen Aus­
drücke vermieden werden, die aus 
der Werbewirtschaft, politischen oder 
ideologischen Programmen, flüchtigen 
Modetrends oder bloß regionalen Be­
sonderheiten herrühren. 

Für die Verwendung der Heiligen 
Schrift in den liturgischen Büchern soll 
jeweils nur eine einzige approbierte 
Übersetzung bestehen, sofern nicht 
spezifische Gründe eine Abweichung 
verlangen (etwa für den Chorgesang). 
Ausdrücke von besonderer theologi­
scher Signifikanz haben sich möglichst 
an der autorisierten Übertragung des 
Katechismus der Katholischen Kirche 
zu orientieren. Selbst wenn die sprach­
liche Vielfalt mancher Formulierungen 
nicht immer völlig kongruent übertra­
gen werden kann, hat jede Überset­
zung doch den Reichtum an beschrei­
benden Worten - vor allem in der 
lebendigen Beziehung des betenden 
Menschen zu Gott - wiederzugeben, 
sich aber andererseits bloßer Emotio­
nalität oder psychologisierender Ten­
denzen zu enthalten. Beachtung hat 
auch der Umstand zu finden, dass die 
Texte für die liturgische Zelebration 
gedacht sind, weshalb sie auch jene 
Stilmittel verwenden müssen, die sie 
von der Alltagssprache oder einem rei­
nen Lesetext abheben (vor allem bei 
Hymnen oder in Verbindung mit ritu­
ellen Handlungen). 
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Der dritte SC 70-—108) regelt dem Dikasterium ZUFC enehmigung
die strukturellen Mafßnahmen für die vorzulegen en Dies ZU

Vornahme autorisierter Übersetzungen vierten Abschnitt (  9—1 der sich
der liturgischen Bücher. Grundsätzlic den Bestimmungen ber die eröffent-
werden die Bischofskonferenzen mıt lichungen der Liturgischen Bücher wid-
der Zuständigkeit betraut. Lhese kön- met unter Berücksichtigun der
1ien sich ihrer Liturgischen Kommıs- Rechte des vatikanischen Copyrights
S1ionen bedienen, wobeil vorausgesetzt der der verlegerischen Sorgfalts-
ist, ass immer auch kundige Bischöfe pflichten.
verantwortlich mıitarbeiten. Aufgrund
ihrer eigenen Erfahrungen möchte Im en Abschnitt (  61 WIFT'
dem auch die Sakramentenkongregati- die Vorgangsweise für die Übersetzung

zumindest bel den Hauptsprachen VO.  5 lıturgischen Eigenfeiern VO:  5 D1ö-
der Erde künftig unmittelbarer e1in- der VO)  - UOrdensgemeinschaften
greifen, und ZW al bereits während der festgelegt. Die Schlussbemerkungen

(  1-1 tellen klar, ass die bisherVorbereitungsarbeiten. Die Approbati-
der Übersetzung INUSS dann VO  5 erteilten Approbationen einzelner li-

der Bischofskonferenz PCI ekre auf- turgischer exte aufrecht bleiben, selbst
eınes Beschlusses mıt weldrit- W S1e anderen Prinzıplen der KrI1-

elmehrheit rteilt werden. 1lle Un- teriıen folgen als den dieser kt1i-
erlagen sind ara die Sak- rwähnten erdings unterliegen
ramentenkongregation weiterzuleiten, VO.  5 alle Veränderungen den

VO  5 dort die reCOQNILLO ernalten Bestimmungen. erdies WIT!
und verdeutlichen, ass Teilkir- VO  5 en Vorsitzenden der ischofs-
chen und Universalkirche wesentlich konferenzen und den OCNANSten Oberen
aufeinander verwlesen Sind. Es wird VO:  - Ordensgemeinschaften und Instı-
jedoch betont, ass die Genehmigun- tuten gefordert, der Kongregation für
gCmHh lediglich für das Territorıum der den ottesdienst und die Sakramen-
approbierenden Bischofskonferenz tenordnung innerhalb VO  3 Jahren
Gültigkeit besitzen und N1IC. ohne eiınen vollständigen Aktionsplan be-
ustiımmung des eiligen Stuhls in züglich er volkssprachlichen 1ıtur-
anderen egenden eingeführt und gischen Bücher ihrer Gebiete der
verwendet werden dürftfen In der stitute erstellen
ege auf UnsC der betroffenen
Bischofskonferenz kann allerdings Dadurch soll] letztlich sichergestellt
auch eine „Gemischte Kommission“ werden, ass die lex Orandı immer
aus mehreren Bischöfen errichtet WeTl- Übereinstimmung mıt der lex credendiı
den, die gemeinsam mıt Experten, bleibt und der Örderung des Glaubens
denen das nıhiıl obstat VO  > der Kongre- er dient. sich diese tention mıt

den formalen und autorıtatıven Mit-gatıon gewährt wurde, die volks-
sprachlichen Übersetzungen erstellen. teln dieser Instruktion tatsächlic VelI-

wirklichen lässt, wird die
Als besonderen Auftrag legt die In- weılsen, eine (skeptische) liturgiewi1s-
struktion fest, ass die Bischofskonfe- senschaftliche Debatte darüber hat
TeNnzen innerhalb VO:  5 fünf Jahren eiINe jedenfalls bereits eingesetzt.
Publikation ber das Kepertoire der
liturgischen Gesänge erstellen un:
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Der dritte Abschnitt (70-108) regelt 
die strukturellen Maßnahmen für die 
Vornahme autorisierter Übersetzungen 
der liturgischen Bücher. Grundsätzlich 
werden die Bischofskonferenzen mit 
der Zuständigkeit betraut. Diese kön­
nen sich ihrer Liturgischen Kommis­
sionen bedienen, wobei vorausgesetzt 
ist, dass immer auch kundige Bischöfe 
verantwortlich mitarbeiten. Aufgrund 
ihrer eigenen Erfahrungen möchte zu­
dem auch die Sakramentenkongregati­
on - zumindest bei den Hauptsprachen 
der Erde - künftig unmittelbarer ein­
greifen, und zwar bereits während der 
Vorbereitungsarbeiten. Die Approbati­
on der Übersetzung muss dann von 
der Bischofskonferenz per Dekret auf­
grund eines Beschlusses mit Zweidrit­
telmehrheit erteilt werden. Alle Un­
terlagen sind daraufhin an die Sak­
ramentenkongregation weiterzuleiten, 
um von dort die recognitio zu erhalten 
und so zu verdeutlichen, dass Teilkir­
chen und Universalkirche wesentlich 
aufeinander verwiesen sind. Es wird 
jedoch betont, dass die Genehmigun­
gen lediglich für das Territorium der 
approbierenden Bischofskonferenz/ en 
Gültigkeit besitzen und nicht ohne 
Zustimmung des Heiligen Stuhls in 
anderen Gegenden eingeführt und 
verwendet werden dürfen. In der 
Regel auf Wunsch der betroffenen 
Bischofskonferenz kann allerdings 
auch eine "Gemischte Kommission" 
aus mehreren Bischöfen errichtet wer­
den, die gemeinsam mit Experten, 
denen das nihil obstat von der Kongre­
gation gewährt wurde, die volks­
sprachlichen Übersetzungen erstellen. 

Als besonderen Auftrag legt die In­
struktion fest, dass die Bischofskonfe­
renzen innerhalb von fünf Jahren eine 
Publikation über das Repertoire der 
liturgischen Gesänge zu erstellen und 
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dem Dikasterium zur Genehmigung 
vorzulegen haben. Dies führt zum 
vierten Abschnitt (109-125), der sich 
den Bestimmungen über die Veröffent­
lichungen der Liturgischen Bücher wid­
met - unter Berücksichtigung der 
Rechte des vatikanischen Copyrights 
oder der verlegerischen Sorgfalts­
pflichten. 

Im fünften Abschnitt (126-130) wird 
die Vorgangsweise für die Übersetzung 
von liturgischen Eigenfeiern - von Diö­
zesen oder von Ordensgemeinschaften 
- festgelegt. Die Schlussbemerkungen 
(131-133) stellen klar, dass die bisher 
erteilten Approbationen einzelner li­
turgischer Texte aufrecht bleiben, selbst 
wenn sie anderen Prinzipien oder Kri­
terien folgen als den in dieser Instrukti­
on erwähnten. Allerdings unterliegen 
von nun an alle Veränderungen den 
neuen Bestimmungen. Überdies wird 
von allen Vorsitzenden der Bischofs­
konferenzen und den Höchsten Oberen 
von Ordensgemeinschaften und Insti­
tuten gefordert, der Kongregation für 
den Gottesdienst und die Sakramen­
tenordnung innerhalb von fünf Jahren 
einen vollständigen Aktionsplan be­
züglich aller volkssprachlichen litur­
gischen Bücher ihrer Gebiete oder 
Institute zu erstellen. 

Dadurch soll letztlich sichergestellt 
werden, dass die lex orandi immer in 
Übereinstimmung mit der lex credendi 
bleibt und der Förderung des Glaubens 
aller dient. Ob sich diese Intention mit 
den formalen und autoritativen Mit­
teln dieser Instruktion tatsächlich ver­
wirklichen lässt, wird die Zukunft 
weisen, eine (skeptische) liturgiewis­
senschaftliche Debatte darüber hat 
jedenfalls bereits eingesetzt. 
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Kongregation für die Evangelisie- der Missionsgebiete verschiedentlich
rung der Volker, Instruktion ber auch unerwünschten Ergebnissen.
die Entsendung Priestern des Diözesanpriester, cdie den Teilkir-
Diözesanklerus der Missionsgebiete chen der Missionsgebiete ardınmner
1ns Ausland und uüber die Dauer ihres sind, verlassen Land, Euro-
Aufenthalts ım Ausland pa oder Nordamerika ihre us  ung
VO!] Aprıil 2001 vertiefen. Diese Studienautenthalte

Sind jedoch nicht immer VO  > m1lss1i0NnNa-
Das Zweite Vatikanische onzıl hat die rischen Intentionen gepragt, denn „sol-

che ve sSind oft LUr die besseren1SS10N als „die Wl  gste Aufgabe
der Kirche“ (AG 29) 1ns Bewusstsein Lebensbedingungen, die besagte Län-
gehoben, und die 781—-792 CIC der anbieten, und auch der Bedarf
584 —594 konkretisieren die Jungen Klerikern ein1gen rchen
konziliare Missionstheologie als VOeI- mıt alter christlicher Tadılu0on. Diese
pflichtende Miss1ionspraxIis. War überzeugen oft den FPriester, nicht
CIC 1917 die „äußere 1sSs1On“ aus- sSein eigenes Land zurückzukehren,
schlieflich dem aps reserviert, zuweilen mıiıt dem stillschweigenden
wurde CIC 19823 das Einverständnis des eigenen 1SCHNOIS,

zuweilen Ungehorsam die„päpstliche Missionsmonopol“ Urc
die „episkopale Miıss1ıonsverantwor- orderung desselben, zurückzu-
tung“ erganzt und die missionarische ehren Entfernungen und Schwierig-
Grunddimension der IC keiten der Komm:  atıon en oft
festgehalten. azu bel, ass diese irregulären Situa-
Die VO aps pri 2001 tionen andauern.“
probierte SIrukuon der Kongregation der Absicht, derartigen Entwicklun-
für die Evangelisierung der Völker gCn gebieten, erlie{s die Kon-
ZI1Ee auf eiıne geregelte Commu- gregation für die Evangelisierung der
nio-Praxis missionarischer ooperati- Völker eine SITrukton ZUrF Regelung

und l| vereinzelten teilkirchlichen des Auslandsaufenthalts der Diözesan-
ehlentwicklungen gegensteuern. priester der Missionsgebiete, „UIn
Das onzilsdekret Presbyterorum OYdi- vermelden, ass den Jungen 1SS10NS-
N1IS sieht bereits ÖT, ass „die Priester kirchen, die och je] Personal und VOIL

jener Diözesen, die mıt eıner größeren allem Priester brauchen, auffallen-
Zahl VO:  > Berufungen gesegnet sind”, dem Matfße apostolische eNtZO-
sich bereit zeigen ollen, mıit T1auDnıs sChH werden, die bsolut unabdingbar

sind für ihr ı1stTlıches en und fürder auf Wunsch des eigenen rdadına-
r1USs iıhren Dienst Missionsgebieten die Entwicklung der Evangelisierung
auszuüben, denen Klerus IM1Lalı- unter den Menschengruppen, die ZU11

großen Teil noch nicht getauft sind.“gelt (PO 10) Diesem egen entspre-
chend, ordnet 271 CIC arl, ass den „Normen für dıe Entsendung ZU
der Diözesanbischof die T1auDnıs Studium ach der Priesterweihe”“ wird
einem olchen Dienst 1Ur bei wahrer er die Verpflichtung des Diözesan-
Notlage der eigenen. Diözese der bei 1SCNOIS des Missionslandes einge-
enlender Bereitscha: der Eignung chärft, LLUT die besten geeigneten
des Klerikers verweigern e} der Priester auszuwählen. Der Bischof soll
Praxis führte jedoch der Austausch VO  }

und das Datum der Rückkehr festle-
auch das Studiengebiet, die

Diözesanpriestern unter den rchen
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Kongregation für die Evangelisie­
rung der Völker, Instruktion über 
die Entsendung von Priestern des 
Diözesanklerus der Missionsgebiete 
ins Ausland und über die Dauer ihres 
Aufenthalts im Ausland 
vom 25. Apri12001 

Das Zweite Vatikanische Konzil hat die 
Mission als "die wichtigste Aufgabe 
der Kirche" (AG 29) ins Bewusstsein 
gehoben, und die cc. 781-792 CIC 
(584-594 CCEO) konkretisieren die 
konziliare Missionstheologie als ver­
pflichtende Missionspraxis. War im 
CIC 1917 die "äußere Mission" aus­
schließlich dem Papst reserviert, so 
wurde im CIC 1983 (CCEO 1990) das 
"päpstliche Missionsmonopol" durch 
die "episkopale Missionsverantwor­
tung" ergänzt und die missionarische 
Grunddimension der ganzen Kirche 
festgehalten. 
Die vom Papst am 24. April 2001 ap­
probierte Instruktion der Kongregation 
für die Evangelisierung der Völker 
zielt nun auf eine geregelte Commu­
nio-Praxis missionarischer Kooperati­
on und will vereinzelten teilkirchlichen 
Fehlentwicklungen gegensteuern. 
Das Konzilsdekret Presbyterorum ordi­
nis sieht bereits vor, dass "die Priester 
jener Diözesen, die mit einer größeren 
Zahl von Berufungen gesegnet sind", 
sich bereit zeigen sollen, mit Erlaubnis 
oder auf Wunsch des eigenen Ordina­
rius ihren Dienst in Missionsgebieten 
auszuüben, in denen es an Klerus man­
gelt (PO 10). Diesem Anliegen entspre­
chend, ordnet c. 271 § 1 CIC an, dass 
der Diözesanbischof die Erlaubnis zu 
einem solchen Dienst nur bei wahrer 
Notlage der eigenen. Diözese oder bei 
fehlender Bereitschaft oder Eignung 
des Klerikers verweigern solle. In der 
Praxis führte jedoch der Austausch von 
Diözesanpriestern unter den Kirchen 
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der Missionsgebiete verschiedentlich 
auch zu unerwünschten Ergebnissen. 
Diözesanpriester, die in den Teilkir­
chen der Missionsgebiete inkardiniert 
sind, verlassen ihr Land, um in Euro­
pa oder Nordamerika ihre Ausbildung 
zu vertiefen. Diese Studienaufenthalte 
sind jedoch nicht immer von missiona­
rischen Intentionen geprägt, denn IIs01-
che Motive sind oft nur die besseren 
Lebensbedingungen, die besagte Län­
der anbieten, und auch der Bedarf an 
jungen Klerikern in einigen Kirchen 
mit alter christlicher Tradition. Diese 
überzeugen oft den Priester, nicht in 
sein eigenes Land zurückzukehren, 
zuweilen mit dem stillschweigenden 
Einverständnis des eigenen Bischofs, 
zuweilen in Ungehorsam gegen die 
Aufforderung desselben, zurückzu­
kehren. Entfernungen und Schwierig­
keiten der Kommunikation tragen oft 
dazu bei, dass diese irregulären Situa­
tionen andauern. 11 

In der Absicht, derartigen Entwicklun­
gen Einhalt zu gebieten, erließ die Kon­
gregation für die Evangelisierung der 
Völker eine Instruktion zur Regelung 
des Auslandsaufenthalts der Diözesan­
priester der Missionsgebiete, "um zu 
vermeiden, dass den jungen Missions­
kirchen, die noch viel Personal und vor 
allem Priester brauchen, in auffallen­
dem Maße apostolische Kräfte entzo­
gen werden, die absolut unabdingbar 
sind für ihr christliches Leben und für 
die Entwicklung der Evangelisierung 
unter den Menschengruppen, die zum 
großen Teil noch nicht getauft sind." 
In den "Normen für die Entsendung zum 
Studium nach der Priesterweihe" wird 
daher die Verpflichtung des Diözesan­
bischofs des Missionslandes einge­
schärft, nur die am besten geeigneten 
Priester auszuwählen. Der Bischof soll 
auch das Studiengebiet, die Fakultät 
und das Datum der Rückkehr festle-
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gCn Miıt dem Bischof des Studienortes In den „Normen für den Aufenthalt Im
soll zudem eiıINe schriftlich Vereinba- Ausland ZU yastoralen e1istian.

dıe Auswanderer” wird eiıne schriftlicherung getroffen werden er Unterhalt
der einNne Pastoraltätigkeit, deren Aus- Vereinbarung der betroffenen Diöze-
ma{ das Studium N1ıcC beeinträchtigt, Sanbıschof{fe verlangt, und den „Nor-
etc.) Dem ufnehmenden Bischof ob- mMen dıe Prıester, die U4ÜUS schwerwie-
liegen entsprechende Fürsorgepflich- genden Gründen fliehen müssen“” wird
ten, WOZU unter anderem die Sicher- die Einbindung (rechtliches Gehör) der
stellung einer ANSCHNCSSCHEIN spir1- Kongregation für die Evangelisierung

der Völker VOT Aufnahme un! Betrau-ellen etreuung Za Bezüglich des
entsandten Priesters wird besonders mit pastoralen ufgaben eines
1 Hinblick auf eINe allfällige Rück- derartigen Priesters gefordert.
kehrsverweigerung auf die strafrechtli- (L’Osservatore Romano lital.] Nr. 134
che Konsequenzen elıner Missachtung VO 2001, 4; L’Osservatore
des anonischen Gehorsams erinnert Romano dt.] Nr. VO 2001,
(CC. 273, 1371 CIC) 8—9)
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gen. Mit dem Bischof des Studienortes 
soll zudem eine schriftliche Vereinba­
rung getroffen werden (über Unterhalt 
oder eine Pastoraltätigkeit, deren Aus­
maß das Studium nicht beeinträchtigt, 
etc.). Dem aufnehmenden Bischof ob­
liegen entsprechende Fürsorgepflich­
ten, wozu unter anderem die Sicher­
steIlung einer angemessenen spiri­
tuellen Betreuung zählt. Bezüglich des 
entsandten Priesters wird besonders 
im Hinblick auf eine allfällige Rück­
kehrsverweigerung auf die strafrechtli­
che Konsequenzen einer Missachtung 
des kanonischen Gehorsams erinnert 
(cc. 273, 1371 n. 2 eIC). 
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In den "Normen für den Aufenthalt im 
Ausland zum pastoralen Beistand für 
die Auswanderer" wird eine schriftliche 
Vereinbarung der betroffenen Diöze­
sanbischöfe verlangt, und in den "Nor­
men für die Priester, die aus schwerwie­
genden Gründen fliehen müssen" wird 
die Einbindung (rechtliches Gehör) der 
Kongregation für die Evangelisierung 
der Völker vor Aufnahme und Betrau­
ung mit pastoralen Aufgaben eines 
derartigen Priesters gefordert. 
(L'Osservatore Romano [ital.] Nr. 134 
vom 13. Juni 2001, 4; L'Osservatore 
Romano [dt.] Nr. 25 vom 22. Juni 2001, 
8-9) 


